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lateralen Arbeitsgruppe für Rüstungskontrolle und regionale 1977, 33/65 vom 14. Dezember 1978, 34/78 vom 11. De-
Sicherheit für die Förderung des gegenseitigen Vertrauens und zember 1979, 35/148 vom 12. Dezember 1980, 36/88 vom
der Sicherheit im Nahen Osten, insbesondere auch der Schaf- 9. Dezember 1981,37/76 vom 9. Dezember 1982, 38/65 vom
fung einer kernwaffenfreien Zone, sind; 15. Dezember 1983, 39/55 vom 12. Dezember 1984, 40/83

5. bittetalle Länder der Region, bis zur Schaffung einer
kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion entsprechend
Ziffer 63 d) des Schlußdokuments der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung ihre Unterstützung für die Schaf-6

fung einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen;

6. bittet diese Länderaußerdem, bis zur Schaffung der
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, herzustellen, zu
erproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Statio-
nierung von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in ihrem
Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten
zuzulassen;

7. bittetdie Kernwaffenstaaten und alle anderen Staaten,
bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig alles
zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist dieser
Resolution zuwiderläuft;

8. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
tärs ;7

9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mittel
geeignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und vollständi-
gen Abrüstung und zur Schaffung einer von Massenver-
nichtungswaffen freien Zone in der Nahostregion beizutragen;

10. ersuchtden Generalsekretär, im Einklang mit Ziffer 7
der Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der Lage in der Region die Konsultationen mit den
Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu
den in den Kapiteln III und IV der Studie im Anhang zu
seinem Bericht dargelegten Maßnahmen beziehungsweise zu9

anderen einschlägigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu
Fortschritten auf dem Weg zur Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten kommt;

11. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, der General-
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

12. beschließt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

79. Plenarsitzung eingedenkder Bestimmungen der Ziffern 60 bis 63 des
10. Dezember 1996 Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-

51/42. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien

Die Generalversammlung, Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs ,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 3265 B (XXIX) vom 1. erklärt erneut, daß sie das Konzept einer kernwaf-
9. Dezember 1974, 3476 B (XXX) vom 11. Dezember 1975, fenfreien Zone in Südasien grundsätzlich unterstützt;
31/73 vom 10. Dezember 1976, 32/83 vom 12. Dezember

vom 12. Dezember 1985, 41/49 vom 3. Dezember 1986, 42/29
vom 30. November 1987, 43/66 vom 7. Dezember 1988,
44/109 vom 15. Dezember 1989, 45/53 vom 4. Dezem-
ber 1990, 46/31 vom 6. Dezember 1991, 47/49 vom 9. Dezem-
ber 1992, 48/72 vom 16. Dezember 1993, 49/72 vom
15. Dezember 1994 und 50/67 vom 12. Dezember 1995 über
die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien,

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen in verschiedenen
Regionen der Welt eine der Maßnahmen ist, die wirksam zur
Erreichung der Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen
und einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung beitragen
können,

die Auffassung vertretend, daß die Schaffung einer kern-
waffenfreien Zone in Südasien ebenso wie auch in anderen
Regionen dazu beitragen wird, die Sicherheit der Staaten der
Region vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatzes
von Kernwaffen zu erhöhen,

mit Genugtuungüber die von den Regierungen südasiati-
scher Staaten, die ihre Programme zur friedlichen Nutzung der
Kernenergie weiter ausbauen, auf höchster Ebene abgegebenen
Erklärungen, in denen sie sich erneut verpflichten, Kernwaffen
weder zu erwerben noch herzustellen und ihre Nuklear-
programme ausschließlich dem wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt ihrer Völker zu widmen,

unter Begrüßungdes Vorschlags betreffend den Abschluß
eines bilateralen oder regionalen Übereinkommens über das
Verbot von Kernversuchen in Südasien,

Kenntnis nehmendvon dem Vorschlag, unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen möglichst bald eine Konfe-
renz über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in Südasien
einzuberufen, an der die Staaten der Region und andere in
Betracht kommende Staaten teilnehmen,

Kenntnis nehmendvon dem Vorschlag, Konsultationen
zwischen fünf Nationen zu führen, mit dem Ziel, die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen in der Region sicherzustellen,

die Auffassung vertretend, daß es nützlich sein könnte,
wenn sich zu gegebener Zeit auch andere Staaten, soweit ange-
bracht, an diesem Prozeß beteiligen würden,

sammlung betreffend die Schaffung kernwaffenfreier Zonen,10

namentlich auch in der Region Südasien,
11
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2. legt den Staaten Südasienserneut eindringlich nahe, ten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, das
auch künftig alles zu tun, um eine kernwaffenfreie Zone in heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des Ein-
Südasien zu schaffen, und bis dahin alle diesem Ziel zuwider- satzes von Kernwaffen, geschützt werden müssen,
laufenden Maßnahmen zu unterlassen;

3. begrüßtdie Unterstützung dieses Vorschlags durch schaft bis zur Herbeiführung einer universalen nuklearen
alle fünf Kernwaffenstaaten und fordert sie auf, den Bemü- Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Verein-
hungen um die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in barungen ausarbeiten muß, um die Sicherheit der Nicht-
Südasien die erforderliche Unterstützung zukommen zu lassen; kernwaffenstaaten vor dem Einsatz oder der Androhung des

4. ersucht den Generalsekretär, mit den Staaten der
Region und anderen in Betracht kommenden Staaten in
Verbindung zu treten, um ihre Auffassungen zu dieser Frage im Hinblick darauf, daß wirksame Maßnahmen und
einzuholen und Konsultationen zwischen ihnen anzuregen, mit Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
dem Ziel, festzustellen, wie die Bemühungen um die Schaf- gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
fung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien am besten Kernwaffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der
gefördert werden können; Verbreitung von Kernwaffen darstellen können,

5. ersucht den Generalsekretäraußerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen
Bericht zu dieser Frage vorzulegen;

6. beschließt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in Südasien" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

79. Plenarsitzung dem Wunsche, die Anwendung der einschlägigen Bestimmun-
10. Dezember 1996 gen des Schlußdokuments zu fördern,

51/43. Abschluß wirksamer internationaler Vereinbarun- unter Hinweisauf die entsprechenden Teile des Sonderbe-
gen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten richts des Abrüstungsausschusses , der der Generalversamm-
gegen den Einsatz oder die Androhung des Ein- lung auf ihrer zwölften Sondertagung , der zweiten Sonderta-
satzes von Kernwaffen gung über Abrüstung, vorgelegt wurde, und des Sonderbe-

Die Generalversammlung,

eingedenkder Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der
Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Sicherheit
für ihre Völker Rechnung zu tragen,

in der Überzeugung, daß Kernwaffen die größte Bedrohung
für die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation
darstellen,

mit Genugtuungüber die Fortschritte, die in den letzten
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionellen
Abrüstung erzielt worden sind,

feststellend, daß trotz der jüngsten Fortschritte auf dem
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen
notwendig sind, damit die allgemeine und vollständige
Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle erreicht
wird,

in der Überzeugung, daß die nukleare Abrüstung und die Einigung in dieser Frage geführt werden,
vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerläßlich sind,
wenn die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden soll,

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten,

im Hinblickdarauf, daß die Unabhängigkeit, die territoriale
Unversehrtheit und die Souveränität der Nichtkernwaffenstaa-

die Auffassung vertretend, daß die internationale Gemein-

Einsatzes von Kernwaffen, gleichviel von welcher Seite, zu
gewährleisten,

eingedenkder Ziffer 59 des Schlußdokuments der zehnten
Sondertagung der Generalversammlung , der ersten Sonderta-12

gung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten
nachdrücklich aufgefordert hat, sich, soweit angebracht, um
den Abschluß wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen zu bemühen, sowie in
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richts der Abrüstungskonferenz, der der Versammlung auf
ihrer fünfzehnten Sondertagung , der dritten Sondertagung15

über Abrüstung, vorgelegt wurde, sowie des Berichts der
Konferenz über ihre Tagung 1992 ,16

sowie unter Hinweisauf Ziffer 12 der in der Anlage zu
ihrer Resolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen
Erklärung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade,
worin es unter anderem heißt, der Abrüstungsausschuß solle
alles in seinen Kräften Stehende tun, um eilends Verhand-
lungen zur Erzielung einer Einigung über wirksame interna-
tionale Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes
von Kernwaffen zu führen,

in Anbetrachtder eingehenden Verhandlungen, die in der
Abrüstungskonferenz und in deren Ad-hoc-Ausschuß für
wirksame internationale Vereinbarungen zur Sicherung der
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel einer17

Resolution S-10/2.12

Der Abrüstungsausschuß wurde ab 7. Februar 1984 in Abrüstungs-13

konferenz umbenannt.
Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zwölfte Sondertagung,14

Beilage 2 (A/S-12/2), Abschnitt III.C.
Ebd., Fünfzehnte Sondertagung, Beilage 2 (A/S-15/2), Abschnitt III.F.15

Ebd., Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Abschnitt III.F.16

Ebd., Achtundvierzigste Tagung, Beilage 27 (A/48/27), Ziffer 39.17




